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§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen Allianz pro
Schiene. Er soll in das Vereinsregister einge- 
tragen werden und führt so dann den Zusatz e.V.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Berlin.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

Der Verein Allianz pro Schiene e.V. fördert 
den Umweltschutz durch Unterrichtung der  
Öffentlichkeit über den energiesparenden und 
den umweltfreundlichen Charakter des Schie-
nenverkehrs in der Bundesrepublik Deutsch-
land und im europäischen Ausland. Hierdurch 
soll erreicht werden, den Anteil des Verkehrs- 
systems Schiene zu vergrößern.

Der Verein fördert den Informationsaustausch 
über Schienenverkehrsfragen und den technolo- 
gischen Entwicklungsstand des Rad-Schiene- 
Systems auf nationaler und internationaler  
Ebene und beteiligt sich an der Vergabe und 
Durchführung von wissenschaftlichen Unter- 
suchungen auf diesem Gebiet, deren Ergebnisse 
zeitnah veröffentlicht werden.

1. Der Verein wird eine, seiner Zielsetzung ent-
sprechende, Öffentlichkeitsarbeit betreiben und
durch Veröffentlichungen, Informationsveran-
staltungen und Ausstellungen die Öffentlichkeit
über seine Ziele und Initiativen informieren.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des  

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der  
Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos 
tätig; er verfolgt nicht eigenwirtschaftliche  
Interessen. Die Mitglieder erhalten keine  
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch  
unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden. Alle Ämter, ausgenommen  
Geschäftsführung und deren Mitarbeiter, werden 
ehrenamtlich ausgeführt. Es darf dafür nur eine 
von der Mitgliederversammlung festgelegte an-
gemessene Aufwandsvergütung gewährt werden.

2. Mittel des Vereins dürfen nur für Zwecke des
Vereins verwendet werden.

Allianz pro Schiene e.V. 
Reinhardtstraße 31
10117 Berlin
Telefon: +49 30 24 62 599-0

Stand: Januar 2023
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Die Ehrenmitgliedschaft wird durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung dem zu Ehrenden 
angetragen und mit dessen schriftlicher Einver-
ständniserklärung wirksam.

4. Die Mitgliedschaft endet
a) durch schriftliche Austrittserklärung mit einer 
Frist von 3 Monaten zum Ende des Kalenderjah-
res gegenüber dem Vorstand; Ehrenmitglieder 
können die Mitgliedschaft jederzeit beenden;

aa) bei natürlichen Personen durch Tod;

ab) bei Vereinen, Verbänden und Institutionen 
durch Auflösung;

b) durch Ausschluss, auf Beschluss durch die 

Mitgliederversammlung, nach Vorschlag des 
Vorstandes. Der Ausschluss ist zulässig, wenn 
das Mitglied in erheblichem Maß gegen die 
Vereinsinteressen verstößt, zum Beispiel durch 
Verzug bei der Beitragszahlung, trotz zweima-
liger Mahnung oder wiederholte, unpünktliche 
Beitragszahlung.

§ 4 Mitgliedsbeiträge

1. Der Verein wird aus Mitgliedsbeiträgen,  
Fördermitteln sowie Spenden finanziert.

2. Die Mitgliedsbeiträge sind als Jahresbeiträge 
für das jeweilige Kalenderjahr im Voraus, spä-
testens bis 31.12. des Vorjahres, zu entrichten. 
Der erste Mitgliedsbeitrag ist spätestens einen 

Monat nach Gründung bzw. Beitritt anteilig für 
das noch nicht abgelaufene Kalenderjahr zu  
leisten.

3. Die Höhe der Beiträge und sonstige Ein-
zelheiten des Beitragswesens z.B. Art und 
Weise der Entrichtung, legt die Mitgliederver-
sammlung in einer Beitragsordnung fest. Für  
fördernde Mitglieder können höhere Beiträge 
als für ordentliche Mitglieder festgelegt werden. 
Bei den fördernden Mitgliedern können für  
natürliche Personen niedrigere Beiträge als für 
Vereine, Verbände und Institutionen bestimmt 
werden. Ehrenmitglieder sind von der Beitrags-
zahlung befreit.

§ 3 Mitgliedschaft

1. Die Mitglieder des Vereins fördern solidarisch 
die Zwecke des Vereins. Sonstige gegebene 
Konkurrenzverhältnisse untereinander sind 
ausgeschlossen und die Mitglieder verpflichten 
sich, Aktivitäten und Erfolge des Vereins nicht 
gegeneinander zu verwenden.

Ist ein Mitglied seinerseits durch Organbe-
schlüsse gebunden und kann deshalb einen 
Mehrheitsbeschluss des Vereins nicht mit- 
tragen, so wird es mit der Abgabe eines  
entsprechenden Votums, das dem Beschluss 
beizufügen ist, im Einzelfall von der Verpflich-
tung zur Solidarität entbunden.

2. Der Verein kann neben den ordentlichen 
auch Fördernde sowie Ehrenmitglieder haben. 
Ordentliche Mitglieder können Vereine,  
Verbände und sonstige Institutionen werden, 
die ein Interesse an der Förderung des Schie-
nenverkehrs haben und die die im § 2 beschrie-
benen Anliegen des Vereins zu unterstützen 
bereit sind.

Fördermitglieder können Unternehmen, Verei-
ne, Verbände, Institutionen sowie volljährige, 
natürliche Personen werden, die auf Grund  
ihrer gewerblichen Tätigkeit oder auf Grund 
der von Ihnen vertretenen gewerblichen Ziele 
ein Interesse an der Erhaltung und Entwicklung 
des Schienenverkehrs haben.

Ehrenmitglieder können volljährige, natürliche 
Personen werden, die sich für die Ziele des 
Vereins in besonderer Weise engagieren und 
dadurch besondere Verdienste um die Ziele des 
Vereins erworben haben.

3. Die Mitgliedschaft als ordentliches oder 
förderndes Mitglied kann erworben werden 
durch eine Aufnahmeentscheidung des Vor-
standes. Sie ist schriftlich zu beantragen. Für 
die Aufnahme ist eine Dreiviertelmehrheit des 
Vorstandes erforderlich. Gegen eine Ableh-
nungsentscheidung des Vorstandes kann die 
Mitgliederversammlung angerufen werden, die 
endgültig entscheidet. Ein Anspruch auf Auf-
nahme besteht nicht.
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Mitgliederversammlung mit der gleichen  
Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mit-
glieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einla-
dung hinzuweisen.

Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse, 
soweit nicht die Satzung anderes bestimmt, mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher 
außer Betracht.

Eine Änderung des Vereinszwecks kann nur 
mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen 
werden. Wahlen in gleiche Ämter/Positionen 
können in einem Wahlgang durchgeführt wer-
den. Gibt es bei diesem Wahlverfahren mehr  

c) die Genehmigung des vom Vorstand und im 
Benehmen mit dem Förderkreis aufgestellten 
Haushaltsvoranschlages für das folgende 
Geschäftsjahr und des vom Vorstand fest-
gestellten Jahresabschlusses nach Ende des  
Geschäftsjahres;
d) Satzungsänderungen, die der Zustimmung 
von zwei Dritteln der anwesenden stimm- 
berechtigten Mitglieder bedürfen;

4. Die Mitgliederversammlung wird vom Vor-
sitzenden, bei dessen Verhinderung von einem 
anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 
Versammlung den Leiter.

Der Protokollführer wird vom Versammlungs-

leiter bestimmt; es kann auch ein Nichtmitglied
bestimmt werden. Die Art der Abstimmung 
bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstim-
mung muss schriftlich durchgeführt werden, 
wenn ein Drittel der bei der Abstimmung an-
wesenden, stimmberechtigten Mitglieder dies 
beantragt.

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich, 
es sei denn, die Mitgliederversammlung oder 
der Versammlungsleiter lassen anderes zu.

5. Die Mitgliederversammlung ist beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte der Zahl 
der ordentlichen Mitglieder anwesend ist. Bei  
Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflich-
tet, innerhalb von sechs Wochen eine zweite 

einen von ihnen entsandten Vertreter reprä-
sentiert. Fördernde und Ehrenmitglieder sind 
berechtigt, an Sitzungen und Beratungen der 
Mitgliederversammlungen ohne Stimmrecht 
teilzunehmen.

3. Die Mitgliederversammlung bestimmt die 
Grundsätze der Politik und Arbeit des Vereins 
in allen seinen Aufgabenbereichen.

Sie ist zuständig für
a) die Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes 
des Vorstandes und der Geschäftsführung 
sowie des Finanzberichtes des Vorstandes zu 
welchem der Förderkreis zu hören ist;
b) die Erteilung oder Verweigerung der Entlas-
tung des Vorstandes bzw. der Geschäftsführung;

§ 5 Organe des Vereins

1. Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand
c) der Förderkreis
d) die Geschäftsführung

2. Zur Unterstützung des Vorstandes und der 
Geschäftsführung können Arbeitsgruppen  
eingerichtet werden.

§ 6 Die Mitgliederversammlung

1. Einmal jährlich findet eine ordentliche Mit-
gliederversammlung statt. Sie wird vom  
Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 

vier Wochen, schriftlich unter Angabe einer  
Tagesordnung, einberufen. Der Vorstand kann  
jederzeit eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung berufen. Diese muss einberufen 
werden, wenn
a) das Interesse es erfordert oder
b) es von einem Drittel der Zahl aller Mitglieder, 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und  
Grundes, vom Vorstand verlangt wird.

Für außerordentliche Mitgliederversammlungen 
gelten die Bestimmungen über Mitgliederver-
sammlungen entsprechend.

2. Stimmberechtigt sind nur ordentliche Mit-
glieder. Vereine, Verbände oder Institutionen 
als ordentliche Mitglieder werden dabei durch 
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Der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung 
der Förderkreissprecher in seiner Funktion 
als stellvertretender Vorsitzender, bei dessen 
Verhinderung einer der beiden anderen stell-
vertretenden Vorsitzenden, leitet die Sitzungen 
des Vorstandes. Stellvertretende Förderkreis-
sprecher haben das Recht, beratend an den 
Vorstandssitzungen teilzunehmen.

5. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten zu-
ständig, soweit diese nicht durch Gesetz oder 
Satzung anderen Organen vorbehalten sind. 
Er beschließt auf Vorschlag der Geschäfts-
führung über die Richtlinien für die Arbeit der 
Geschäftsführung. Der Vorstand bestellt im 
Benehmen mit dem Förderkreis den/die Ge-
schäftsführer des Vereins.

Scheidet ein Vorstandsmitglied während 
der Amtsdauer vorzeitig aus, so wählt der 
Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche 
Amtsdauer des Ausgeschiedenen. Bei Aus-
scheiden des Vorsitzenden bestimmt eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung die 
Nachfolge.

Aus der Mitte des Vorstandes wird durch die 
Mitgliederversammlung der Vorsitzende be-
stimmt.

3. Zu Vorstandsmitgliedern sollen nur  
Personen gewählt werden, die Mitglieder 
des jeweiligen Vorstands oder der jeweiligen 
Geschäftsführung der zentralen Ebene des 
Mitglieds (§ 3 Abs. 2 Satz 2) sind. Endet die 

Position eines Vorstandsmitglieds, die Vo-
raussetzung für seine Wahl war, scheidet es 
automatisch aus dem Vorstand aus.

4. Der Verein wird gemeinsam durch den 
Vorsitzenden und ein weiteres Mitglied des 
Vorstandes gerichtlich und außergerichtlich 
vertreten.

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins 
nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüs-
se der Mitgliederversammlung. Der Vorstand 
gibt sich eine Geschäftsordnung. Der Vor-
stand ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte seiner Mitglieder bei seiner Sitzung an-
wesend sind.

und die weiteren Mitglieder werden von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Das Amt  
eines stellvertretenden Vorsitzenden wird vom 
Sprecher des Förderkreises wahrgenommen 
(vgl. § 8). Mindestens eine Person aus dem 
Personenkreis Vorsitzender bzw. Stellver-
tretender Vorsitzender muss eine Frau sein. 
Wird keine Frau in diesen Vier-Personenkreis 
gewählt, bleibt eine der beiden von der Mit- 
gliederversammlung zu wählenden Stell- 
vertreterpositionen unbesetzt.

2. Die Mitglieder des Vorstandes werden  
jeweils für die Dauer von zwei Jahren  
gewählt. Sie bleiben bis zur satzungsgemäßen  
Bestellung des nächsten Vorstandes im Amt. 
Die Wiederwahl ist zulässig.

Kandidaten als Ämter/Positionen, sind dieje-
nigen mit den meisten Stimmen gewählt; bei 
gleicher Stimmenzahl entscheidet das vom 
Versammlungsleiter zu ziehende Los.

6. Über den Verlauf der Mitgliederversamm-
lung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das 
vom Versammlungsleiter und Protokollführer 
zu unterschreiben ist.

Das Protokoll muss enthalten:
• Ort und Zeit der Versammlung;
•  Name des Versammlungsleiters und 
 Protokollführers;
• Zahl der erschienenen Mitglieder;
• Feststellung der satzungsgemäßen 
 Einberufung und der Beschlussfähigkeit;

• die Tagesordnung mit Tagesordnungs-
 punkten;
• die gestellten Anträge;
• das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja- und  
 Neinstimmen sowie Stimmenthaltungen 
 und ungültige Stimmen);
• Art der Abstimmung.

Ein Antrag, der eine Satzungsänderung 
(Zweckänderung) betrifft, ist wörtlich in das 
Protokoll aufzunehmen.

§ 7 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, 
bis zu drei Stellvertretern und weiteren Mitglie-
dern. Der Vorsitzende, bis zu zwei Stellvertreter 
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3. Die Anstellungsverträge mit den Mitgliedern 
der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden 
und einem weiteren Vorstandsmitglied abge-
schlossen. Die Mitarbeiter der Geschäftsführung 
werden nach Maßgabe des Haushaltsplanes 
und der Geschäftsordnung durch die Geschäfts-
führung angestellt.

4. Die Führung der laufenden Geschäfte wird durch 
eine Geschäftsordnung des Vorstandes geregelt.

5. Die Geschäftsführung vertritt die Allianz pro 
Schiene e.V. als besonderen Vertreter gemäß § 30 
BGB nach außen.

6. Die Geschäftsführung berichtet regelmäßig 
dem Vorstand.

§ 10 Aufl ösung des Vereins

1. Die Aufl ösung des Vereins kann nur in einer 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
drei Viertel der Zahl aller Mitglieder beschlos-
sen werden.

2. Bei Aufl ösung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt sein Vermögen 
an das Land Berlin, das es unmittelbar und 
ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke 
zu verwenden hat.

3. Die vorstehenden Vorschriften gelten ent-
sprechend für den Fall, dass der Verein aus 
einem anderen Grunde aufgelöst wird oder 
seine Rechtsfähigkeit verliert.

6. Für die Beschlussfassung des Förderkreises
gelten die Bestimmungen bei der Mitglie-
derversammlung entsprechend, sofern die 
Geschäftsordnung nichts anders Lautendes 
regelt.

§ 9 Geschäftsführung

1. Die laufenden Geschäfte des Vereins werden 
durch eine Geschäftsführung erledigt, die aus 
einem oder mehreren Geschäftsführern be-
steht.

2. Die Mitglieder der Geschäftsführung werden 
unter Berücksichtigung des Vorschlagsrechts 
des Förderkreises vom Vorstand bestellt.

§ 8 Der Förderkreis

1. Die Fördermitglieder bilden den Förderkreis. 
Der Förderkreis hat die Aufgabe, den Vorstand 
und die Geschäftsführung in wichtigen Vereins-
angelegenheiten, insbesondere der Finanz-
planung, zu beraten.

2. Der Förderkreis wählt in einer Versammlung 
oder im schriftlichen Verfahren aus seiner Mitte
einen Sprecher sowie bis zu zwei stellver-
tretende Sprecher jeweils für die Dauer von 
zwei Jahren.

Mindestens eine Person aus dem Personen-
kreis Sprecher bzw. stellvertretende Sprecher 
muss eine Frau sein. Wird keine Frau in diesen 

Drei-Personenkreis gewählt, bleibt eine der 
beiden vom Förderkreis zu wählenden Stellver-
treterpositionen unbesetzt.

3. Der Förderkreis hat ein Vorschlagsrecht zur 
Bestellung der Geschäftsführung.

4. Einmal im Jahr muss eine Sitzung des 
Förderkreises stattfi nden. An den Sitzungen 
des Förderkreises nehmen die Vorstands-
mitglieder und die Geschäftsführung mit 
beratender Stimme teil. Der Sprecher des 
Förderkreises kann weitere Sitzungen einberufen.

5. Der Förderkreis kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben.
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haben wir die EU-Ebene im Blick und suchen  
themenbezogen national sowie international 
Kooperationen.

Parallel dazu vergeben wir selbst wissenschaft-
liche Untersuchungen. Dies trägt dem Umstand 
Rechnung, dass die Politik sich regelmäßig 
wissenschaftlicher Gutachten zur Entschei-
dungsfindung und -begründung bedient.

Unsere strategische Ausrichtung

Der Schienenverkehr als unverzichtbares  
Rückgrat nachhaltiger Mobilität hat zwei ent-
scheidende gesellschaftliche Vorteile gegenüber  
anderen Verkehrsträgern. Er ist besonders
• umweltfreundlich und
• sicher.

Auf diese beiden Vorteile für die Gesellschaft 
macht die Allianz pro Schiene immer wieder 
öffentlich aufmerksam. Sie sind die zentrale 
Begründung für eine öffentliche Förderung des 
Schienenverkehrs und den Abbau von Wettbe-
werbsnachteilen gegenüber anderen Verkehrs- 
trägern.

Auch setzt sich die Allianz pro Schiene  
branchenintern dafür ein, dass die  
beiden gesellschaftlichen Vorteile im 
Vergleich zu anderen Verkehrsträgern  
ausgebaut werden.

Die Allianz pro Schiene initiiert mit ihren Mit-
gliedern und Fördermitgliedern Diskussions-
prozesse zu Perspektiven und Visionen für den 
Schienenverkehr und eine bessere Verknüpfung 
mit anderen Verkehrsträgern. Wir initiieren 
und realisieren regelmäßig Drittmittelprojekte, 
die das Verbandsziel des Marktanteilswachs-
tums strategisch verankern und verstärken.  
Zusätzlich zu unserem nationalen Schwerpunkt  

Unsere Visionen

Die Bahnen fahren pünktlich, sauber und sicher, 
die Deutschen sind wieder begeisterte Bahn-
kunden. Wir haben Politik und Gesellschaft 
überzeugt: Der Schienenverkehr wird als  
dominierender Verkehrsträger angesehen und 
bildet im Personen- und Güterverkehr das 
Rückgrat nachhaltiger Mobilität. Die Allianz 
pro Schiene genießt allgemeinen Zuspruch für 
ihr verkehrspolitisches Anliegen, den Markt-
anteil des Schienenverkehrs zu steigern. Alle  
relevanten gesellschaftlichen Gruppen und  
Unternehmen mit Interesse an einer umwelt- 
und sozialverträglichen Mobilität unterstützen 
uns.

Unser Leitbild

Die Allianz pro Schiene e.V. ist ein gemein- 
nütziger, unabhängiger Verband zur Förderung 
des umweltfreundlichen und sicheren  
Schienenverkehrs. Unser Bündnis vereint 
Non-Profit-Organisationen, die sich aus  
ideellen Gründen für den Schienenverkehr  
einsetzen und ihn verbessern wollen (Mit-
glieder), und Firmen, die unternehmerisch im  
Bereich des Schienenverkehrs tätig sind  
(Fördermitglieder). Wir arbeiten auf nationaler 
Ebene und mit europäischer Ausrichtung.

Unsere Mission

Die Allianz pro Schiene ist die treibende Kraft 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zur  
Vergrößerung des Schienenverkehrsanteils am  
Gesamtverkehr. Unser Anliegen ist die nach- 
haltige Mobilität:

• Ökologie: Schienenverkehr steht für
umweltschonende Mobilität.

• Ökonomie: Schienenverkehr bedeutet
sichere und volkswirtschaftlich effiziente
Mobilität.

• Soziales: Schienenverkehr ermöglicht
gesellschaftliche Teilhabe, bezahlbare
Mobilität und schafft ein Plus an
Lebensqualität.

U N S E R  L E I T B I L DU N S E R  L E I T B I L D
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U N S E R E  B E I T R A G S O R D N U N G

Mitglieder und Fördermitglieder unterstützen 
die Verbandsarbeit der Allianz pro Schiene 
nach Kräften. Sie stellen Vorstandsmitglieder, 
beteiligen sich an Arbeitsgruppen und machen 
Ressourcen (Zeitschriften, Know-how etc.) 
nutzbar.

Beitragsordnung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung

Mitgliedsbeiträge für ordentliche Mitglieder:
Der Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder beträgt mindestens 750 Euro im Jahr.

Mitgliedsbeiträge für fördernde Mitglieder:
Der Mitgliedsbeitrag für fördernde Mitglieder beträgt für Vereine, Verbände 
und Institutionen mindestens 3.000 Euro im Jahr. Der Mitgliedsbeitrag für 
fördernde Mitglieder beträgt für natürliche Personen mindestens 600 Euro im Jahr.

Art und Zeitpunkt der Zahlung:
Die Mitgliedsbeiträge sind als Jahresbeiträge für das jeweilige Kalenderjahr im 
Voraus, spätestens bis 31.12. des Vorjahres, zu entrichten. Der erste Mitgliedsbeitrag 
ist spätestens einen Monat nach Beitritt anteilig für das noch nicht abgelaufene 
Kalenderjahr zu leisten.

U N S E R  L E I T B I L D

Unsere Art zu arbeiten 

Mitglieder und Fördermitglieder arbeiten 
kooperativ und auf Augenhöhe zusammen.
Die Verbandsaktivitäten konzentrieren sich auf 
die Gemeinsamkeiten. 

Unsere gemeinsame Arbeit ist geprägt von 
einem Geben und Nehmen.

Die hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle ist 
Dienstleister für Mitglieder und Fördermitglieder. 
Sie leistet in erster Linie Lobby- und Medien-
arbeit, informiert und koordiniert das Netzwerk.

Unsere Organisation

Die Allianz pro Schiene ist gelebte Vielfalt und 
doppelt einzigartig:

• Kein anderer Verband vereint ein derart breites
Spektrum an Non-Profi t-Interessen unter
seinem Dach: Arbeitnehmerorganisationen,
Umweltverbände, Vebraucherorganisationen,
Hochschulen und kirchliche Organisationen.

• Kein anderer Verband praktiziert ein derart
enges und auf Dauer angelegtes Zusammen-

 spiel von Zivilgesellschaft und Wirtschafts-
 unternehmen.

Als zentrale Interessenvertretung für den 
gesamten Schienenverkehr bündeln wir die 
politischen Anliegen unserer Mitglieder 
(Non-Profit-Organisationen) und unserer 
Fördermitglieder (Schienenverkehrs- und 
Infrastrukturbetreiber, Bahntechnikproduzenten, 
Baufi rmen und andere) gegenüber Bundes- 
und Landespolitik, Medienschaffenden sowie 
Entscheidern und Entscheiderinnen aus der 
Verkehrsbranche.

Finanziert wird die Verbandsarbeit in erster Linie 
durch Beiträge unserer Fördermitglieder. 
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U N S E R E  S AT Z U N G

Die Allianz pro Schiene
in den Sozialen Medien:

Die Wettbewerbe der
Allianz pro Schiene:

www.eisenbahner-mit-herz.de
www.bahnhof-des-jahres.de
www.clara-jaschke-innovationspreis.de

www.allianz-pro-schiene.de




